
Welche rechtliche Konsequenz haben Tabellenwerke 

für den Gutachter?

RA Prof. Dr. med. P. W. Gaidzik



Rechtlicher Charakter von Tabellenwerken

 Normqualität

 „Antizipierte Sachverständigengutachten“

 Konsensempfehlungen

 Autorenmeinungen
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Tabellen mit Normqualität

Gesetzliche Grundlage:

§ 30 Abs. 17 Bundesversorgungsgesetzes

Inhaltliche Grundlage:

Beschlüsse des 

(Ärztlichen) Sachverständigenbeirats

Versorgungsmedizinische Begutachtung 
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VersMedV
2. Grad der Schädigungsfolgen (GdS), Grad der Behinderung (GdB)

a)   GdS und GdB werden nach gleichen Grundsätzen bemessen. 

Beide Begriffe unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der 

GdS nur auf die Schädigungsfolgen (also kausal) und der GdB 

auf alle Gesundheitsstörungen unabhängig von ihrer Ursache 

(also final) bezogen ist. 

Beide Begriffe haben die Auswirkungen von Funktionsbeein-

trächtigungen in allen Lebensbereichen und nicht nur die 

Einschränkungen im allgemeinen Erwerbsleben zum Inhalt. 

GdS und GdB sind ein Maß für die körperlichen, geistigen, 

seelischen und sozialen Auswirkungen einer 

Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines 

Gesundheitsschadens.
Gaidzik DKOU 2024



VersMedV

d) Die in der GdS-Tabelle aufgeführten Werte sind aus langer 

    Erfahrung gewonnen und stellen altersunabhängige (auch 

    trainingsunabhängige) Mittelwerte dar. Je nach Einzelfall kann 

    von den Tabellenwerten mit einer die besonderen Gegebenheiten 

    darstellenden Begründung abgewichen werden.

Gaidzik DKOU 2024



Gliedertaxe
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Antizipierte Sachverständigengutachten

Antizipierte Sachverständigengutachten geben über den konkreten 

Einzelfall hinaus die Erfahrungen und den Stand der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über eine bestimmte Frage wieder. 

Voraussetzung für eine gerichtliche Verwertung ist, dass das antizipierte 

Sachverständigengut- achten auf wissenschaftlicher Grundlage von 

Fachgremien ausschließlich aufgrund der zusammengefassten 

Sachkunde und Erfahrung ihrer sachverständigen Mitglieder erstellt 

worden ist, dass es immer wiederkehrend angewendet und von 

Gutachtern, Verwaltungs-behörden, Versicherungsträgern, Gerichten 

sowie Betroffenen anerkannt und akzeptiert wird. 

(BSG, Urteil vom 2.5.2001 – B 2 U 24/00,  SozR 3-2200 § 581 Nr 8 mwN; vgl 

auch Gusy, NuR 1987, 156 ff; Keller, SGb 2003, 254 ff; Siefert, ASR 2011, 45 

ff). Gaidzik DKOU 2024



Konsensempfehlungen

Gaidzik DKOU 2024



Autorenmeinungen
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Rechtlicher Charakter von Tabellenwerken

 Normqualität

 „Antizipierte Sachverständigengutachten“

 Konsensempfehlungen

 Autorenmeinungen
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Bindungswirkung?
 Innerhalb des genannten Rahmens geben die Versicherungsbedingungen 

eben gerade keine festen Zahlen oder Maßstäbe. Insoweit ist es in jedem 
Einzelfall - allerdings ohne Berücksichtigung individueller Besonderheiten 
etwa des Berufs oder der Tätigkeit gerade dieses Versicherungsnehmers - 
notwendig, den Teil der Gebrauchsminderung zu ermitteln.

 Von Versicherern oder Sachverständigen dazu erarbeitete Tabellen mögen 
praktikable Richtlinien für die Sachbearbeiter der Unfallversicherungsun-
ternehmen darstellen, wenn sie die erfahrungsgemäß in Betracht 
kommenden Merkmale solcher Versicherungsfälle in einer dem Gesetz 
und den AUB entsprechenden Weise einbeziehen; den Charakter von 
allgemeinen Versicherungsbedingungen haben sie - anders als die 
"Gliedertaxe" nach § 8 II (2) AUB selbst – nicht.

 BGH, Urt. v. 27.04.1983 - IVa ZR  193/81, juris 
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Bindungswirkung?
 Den Beinwert hierfür hat der Sachverständige Dr. S anhand 

des Standardtabellenwerks von Schiltenwolf/Hollo/Gaidzik, 
Begutachtung der Haltungs- und Bewegungsorgane, Thieme 
Verlag) ermittelt. Konkrete Einwendungen hiergegen wurden 
von der Klägerin nicht erhoben. Der Bundesgerichtshof hat 
die Verwendung derartiger standardisierter medizinischer 
Übereinkünfte gebilligt (vgl. Rixecker in Langheid/Rixecker, 
VVG, 6. Aufl., § 180, Rn. 7) und es ist nicht ersichtlich, dass 
hierdurch für das rechte Bein die Invalidität unangemessen 
bemessen wird. …
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Bindungswirkung?
 Denn in dem Tabellenwerk von Schiltenwolf werden – 

ähnlich wie in anderen, ähnlichen Tabellenwerken – die vom 
Verunfallten bei der Funktionsausübung (hier beim Gehen) 
zu erleidenden Schmerzen nur unzureichend berücksichtigt. 
Das gesteht auch der Sachverständige zu, wenn er erläutert, 
es würden nur indirekte Schmerzanzeichen wie Beschwie-
lung und Bemuskelung berücksichtigt und diese auch nur mit 
maximal 2/20 Beinwert. Diese Berücksichtigung von 
Schmerzempfinden greift zu kurz.

 Ergebnis: Statt 2/20 Beinwert 8/20 Beinwert

 LG Krefeld, Urt. v. 21.07.2021 – 2 O 170/19, juris (n.rechtskr.)
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Fazit
 Bindungswirkungen entfalten nur ausdrücklich normierte 

Tabellenwerke und selbst dann kann mit (eingehender!) 

Begründung von den Vorgaben abgewichen werden 

(z.B.:  VersMedVO)

 Ausnahme: vertraglich vereinbarte Gliedertaxe der PUV

 Ansonsten sind „diese Tabellen keine allgemeinverbindlichen 

Normen, sondern lediglich Arbeitsmittel nach Art einer Richtlinie 

zur Gleichbehandlung aller Versicherten, deren Verwendung 

durch VR und Ärzte unbedenklich sind, die jedoch der jeweils 

gebotenen individuellen Einschätzung nicht 

entgegenstehen“ (Grimm 2013)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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